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BAO §250 Abs2
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NoVAG 1991 §2

Rechtssatz

Ist die Steuerbarkeit nach § 2 NoVAG von der Einreihung des Fahrzeuges in den Zolltarif abhängig, weil als

Kraftfahrzeuge iSd § 2 NoVAG nur bestimmte Fahrzeuge dort genannter Positionen und Unterpositionen der KN

gelten, dann ist in Fällen, in denen strittig ist, ob es sich um ein Kraftfahrzeug iSd § 2 NoVAG handelt, § 250 Abs. 2 BAO

anzuwenden. Entspricht eine Bescheidbeschwerde in solchen Fällen dem Erfordernis des § 250 Abs. 2 BAO nicht, so ist

ein Mängelbehebungsauftrag zu erlassen (§ 85 Abs. 2 BAO). Wird ein solcher nicht fristgerecht erfüllt, gilt die

Beschwerde als zurückgenommen und ist sie gemäß § 256 Abs. 3 BAO von der Behörde mit

Beschwerdevorentscheidung oder vom Verwaltungsgericht mit Beschluss als zurückgenommen zu erklären (vgl. auch

VwGH 12.6.2020, Ra 2017/16/0116).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2020:RA2020160049.L06

Im RIS seit

19.07.2021

Zuletzt aktualisiert am

20.07.2021

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/novag/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/novag/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/novag/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/250
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/250
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/85
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/256
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2020/10/15 Ra 2020/16/0049
	JUSLINE Entscheidung


